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SechsgoldeneHochzeiten.
In Vertretungdes BürgermeistersbesuchteamSanstagamts¬

führender Stadtrat Honaydie Wiener Ehepaare Hermannund IdaBrandt ,
Josef und Aloisia Herndl ,Johann und Katharina Kloc ,Georg undLeopoldi¬
ne Reiter ,Karl und Magdalena Rohn und Georg und Marie Steiner anlässlich
der 50 .Wiederkehr ihres Hochzitstages ,beglückwünschte sie undüber¬
reichte ihnen die Ehrengabe der Stadt Wien .An den Feiern nahmen auch die
Kinder und Enkel teil .Insgesamt wurden den sechs Jubelpaaren 38Kinder
geboren ;19sindnochamLeben ,die 22Kinderhaben.

DieStellungnahmederBundesregierungzudenneuenWienerSteuer-¬
gesetzen .

In der heutigen Sitzung der WinnerLandesregierungteilte
Stadtrat Dr .Dannebergmit ,dass die Antwortder Bundesregierung ,be¬
treffend die Steuergesetze ,eingelangt sei .Gegen die Novelle ,die die
Zweckbestimmungaus demGesetzüber die Wasserkraftubgabestreicht ,und
gegendie Novelle ,betreffenddie Erhähungder Steuerauf Reitpferde ,er¬
hebt die Regierung keinen Einspruch ,Gegendas Gesetz ,das dieBodenwert- ¬
abgabe von verbautemGrunderhöht und einen weiteren Kreis vonHäusern
zur Besteuerungder Hausherrenrenteheranzieht ,erhebt die RegierungEin¬
wendingen .Das Gleiche gilt bezüglich der Novelle zur Lustbarkeitsabgabe ,
die vorsieht ,dass bei Veranstaltungen ohne Eintrittspreis dieEinhebung
der Steuer statt durch ein vomVeranstalter zu zahlendesPauschaledurch
Steuerkarten vom Besucher erfolgen kann .Gegen das Gesetz ,das trotz der

Aufhebungdes Bundesermächtigungsgesetzes ,betreffend die Nahrungs -oder
Ge - nussmittelabgabe ,die weitere Einhebung dieser Steuer für Nachtlokale ,
Bars ,Kabaretts ,Varietees ,Likör - undFrühstücksstubensowiefürlustbarkeits -¬
abgabepflichtige Veranstaltungen verfügt ,machte die Bundesregierung
bezüglichdes letztærenPunktesEinwendungen ,erklärte sich aber mitdem
ersten Teile einverstanden .Dieses Gesetz wird also dem WienerLandtag
in neuer Fassung vorgelegt werden .Bezüglich der Gesetze über die Boden¬
wertabgabe und über die Lustbarkeitsabgabe ist die endgültige Entschei¬
dung der Bundesregierung nach Ablauf der weiteren imFinanzverfassungs¬
gesetz vorgesehenenFrist abzuwarten .
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